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Violohof Reglement qôi+ô ?

Die Orfsbürgergemeinde Koiserougsi erlösst, gestülzt ouf $ 20 des ,,Gesetzes über die
Einwohnergemeinden" (Gemeindegeseiz, GG) vom 18. Dezember 1978 dos nochstehende

Benützungsreglemeni.

A. Allgemeine Bestimmungen

$1

Einleitung tDie in diesem Reglement verwendeten Personenbezeichnungen

beziehen sich ouf beide Geschlechter.

g2

Zweck rDie Ortsbürgergemeinde ols Eigentümerin stellt der

Einwoh nergemeinde den Violo hof zur Verfüg ung.

$3

Umfong 'Der Violohof umfosst dos Gebiet gemöss Plon im Anhong

$4

Nutzung rlm Violohof sind folgende Geböude Nuizungen vorgesehen

Erdgeschoss: Sool/Bühne und Office

l. OG: Bibliothek

2. OG: Nutzung offen

$5

Zustöndigkeit rDie Einwohnergemeinde - vertreten durch den Gemeinderot - isi in
Absproche mit der Orlsbürgerkommission (nochfolgend OBK genonnt)

zustöndig für den Betrieb und Unterholt des gesomten Violohof-

Komplexes.

gó

Miete rDer Gemeinderot in Absproche mit der OBK tritt gegenüber der

Ortsbü rgergemeinde ols Mieterin des Violo hof- Komplexes ouf.
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'Der Gemeinderot konn in Absproche mit der OBK mít Dritten
Mieiverlrö ge (U ntermiete) o bschliessen.

3Die Aufteilung der Mietzinseinnohmen zwischen der Einwohner- und
Ortsbürgergemeinde werden im Anhong 3 geregelt.

$z
Gehungsbereich rDos Benützungsreglement und die Gebührenordnung regeln die

Orgonisotion, die Benützung und die Gebühren des Violohofs. Geregelt
sind zusötzlich die Veronlworllichkeiten bei der Miete von Röumlichkeiten

sowie bei Durchführung von Anlössen ieglicher Arl.

2Die Nutzung des Jugendhouses und der Biblioihek werden ie in einem
seporoien Konzept definiert.

$8

Berechtigung zur lDie Röumlichkeiten dienen in ersier Linie und mit folgenden Prioritöten
Benülzung kulturellen Bedürfnissen (ous Koiserougst) von

. Vereinen

¡ lnteressensgemeinschoften

. Musikschule

. Schule

. Gemeinde

. Sowie Privoten und Firmen

Über Ausnohmen entscheidel die Betriebskommission.

Die Benützung konn verweigert werden, wenn berechtigte Gründe zur
Annohme vorliegen, doss durch eine Veronstoltung öffentliches Argernis
erregt werden könnte.

o Nicht-offizielleVereinsonlösse

r Privote

o Firmen
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B. Aufgoben

$e

Orgonisotion lDer Gemeinderoi - in Absproche mit der Ortsbürgerkommission - übt
im Rohmen betrieblicher und finonzieller GrundsoTzbeschlüsse die
Aufsicht über Betrieb und Benützung der Röumlichkeiten ous und
beschliessi

. Die Wohl der Betriebskommission, des Houswortes und der
Reservotionssielle

. Die Festselzung der Benützungsgebühren ouf Antrog der
Betriebskommission gemöss Anhong

. die vorzunehmenden unterholts- und Reporoiurorbeiten sowie
Ersoiz- und Neuonschoffungen und stellt der zustöndigen Behörde
Antrog

r Dos Budget zu Honden der zustöndigen Behörden

$ l0

Betriebskommission rDie Betriebskommission wird vom Gemeinderot in Absproche mit der
ortsbürgerkommission ieweils o uf eine 4- iö h rige Amtsperiode gewö h lt.

2sie setzt sich zusommen ous zwei Mitgliedern der otsbürgergemeinde,
einem Gemeinderots-Mitglied sowie eines MitorbeiTenden der
Bouverwoltung (berotendes Mitglied ohne Stimmrecht, ols
Protokollführer).

3Dos Prösidium obliegt einem Mitglied der Ortsbürgergemeinde.

aDie Betriebskommission reprösentierl den Violohof ous betrieblicher
Sicht gegen oussen.

5Der Betriebskommission - in Absproche mit dem Gemeinderqt und der
Ortsbürgerkommission - obl iegen folgende Aufgoben :

. sie überwocht im Auftrog von Gemeinderot die Einholiung dieses

Reglements

. sie stellt dem Gemeinderot Antrog über die Benützungsgebühren

o sie konn veronstoltungen untersogen, besondere vorschriften
erlossen oder über Ausnohmen entscheiden

o sie entscheidet erstinstonzlich bei Unstimmigkeiten im Rohmen dieses
Reglements.
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$il
Houswortung, Reini- rHouswortung, Reinigung, Unterholt und Reporoturen ist Soche der
gung, Unterholtund Einwohnergemeinde.

Reporof uren

2Die Gemeindeverwoltung regelt die Einzelheiten.

C. Veronstcltungen

$ 12

Reservotionsstelle 1Für Anfrogen, odminisirotive Anliegen oder für Roumreservotionen isi

d ie Gemeindeverwoltung zustö nd ig.

2Sie regelt und überwocht die odminislrotiven und betrieblichen Ablöufe.

$ t3

Reservoiionen rGrundsölzlich sind Mietgesuche bis mindestens 2 Wochen und moximol

I2 Monote vor dem Anloss bei der Reservotionsstelle einzureichen, wo

die entsprechenden Formulore zu beziehen sind.

2Eine kurzfristigere Miete der Röumlichkeiien erfolgt in Ausnohmeföllen

und in Absproche mit der Reservotionsstelle.

3Die Gemeindeverwoltung koordinier.t olle eingegongen Mietgesuche

und hölt Prioritöten fest. Über die definitive Vergobe der
Reservotionswünsche entscheidet d ie Belriebskommission.

aEs bestehi grundsölzlich kein Rechtsonspruch ouf feste Belegungstermine

und Benutzung.

sFür 
¡ede Verqnstoliung wird ein schriftlicher Miefuertrog obgeschlossen.

Bei Vertrogsobschluss konn eine Anzohlung bis zur Höhe der Mietgebühr

und eine Koution verlongt werden. Erst noch Bezohlung der Gebühren

und der Koution erfolgt die definitive Reservotion von Roum und

lnfroslruktur.

óBei Verstoss gegen die Verlrogsbestimmungen konn die Vermieterin dos

Vertrogsverhöltnis ohne Einholtung einer Frist kündigen. Der Veronstolier

ist ouf Verlongen der Vermieterin zur sofortigen Röumung der Anlogen

und Herousgobe eventuelle weiterer Vertrogsgegenstönde verpflichtel.

Kommt er dieser Verpflichiung nicht noch, so isi die Vermieterin
berechtigt, die Röumung und lnstqndsetzung ouf Kosten und Gefohr des

Veronstolters durchfüh ren zu lossen.
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D. Benülzungsgebühren

$14

Benützungsgebühren tFür die Benülzung des Kulturzentrums und dessen Nebenröume ist ein

Mietzins gemöss Gebührenordnung (Anhong) zu entrichten.

E. Schlussbeslimmungen

Revision

$ t5
rDie Gebühren- und Benúlzungsordnung im Anhong konn vom
Gemeinderot und der Or.lsbürgerkommission iederzeit gonz oder
teilweise revidiert werden.

Einsprochen

$ tó
rEinsprochen gegen Anweisungen und Verfügungen der
Reservierungsstelle sind innert '10 Togen schriftlich und begründet on die

Betriebskommission zu richten. Beschwerden gegen Anweisungen und

Verfügungen der Betriebskommission sind inned 10 Togen schriftlich

und begründet on den Gemeinderot zu richten.

$ t7

lnkrofttreten tDieses Reglement tritf mii der

O rts b ü rg erg e mei n d everso m m I u n g sbesch I usses

Kroft.

Koiserougst, 8. Jonuor 2008

Gemeinderqt Kqiserqugst
Gemeindeommonn

U MaPP!)
Mox Heller

Rechtskroft des

om l. Jonuor 2008 in
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Anhong I

Gebühren

Anhong 2

Ben üizungsord nung

Anhcng 3

Plon

Anhong 4

Vermietung

Koslenlose Vermielung

. Gemeindebibliothek(Mietvertrog)

r Jugendhous (Mietver.trog)

Koslenpfl ichtige Vermietung

¡ Chinderhuus(Mietvertrog)

. Scheune: Pfodfinder, Hundeholterverein, Chinderhuus (Loger), Nochthemmliclub (bestehende

Mietuertröge)

o Regionolpolizeí: Polizeiposten (bestehender Mietuertrog)

¡ Wiese: Hundeholterverein (bestehender Mietuertrog)

. Porkplötze Violohof: Teilweise Vermielung on Dritte
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